
Familienversicherung der Kinder
Beitrag von „Kalle29“ vom 20. Januar 2020 10:46

Hinweis: Relevant ist nur der Betrag ohne Familienzuschlag, sprich dein Grundgehalt und
eventuelle Zulagen, die sich aus Sonderaufgaben oder ähnlichem ergeben.

Beihilfe bleibt für dich weiterhin bei 70%, auch wenn die Kinder in der GKV sind.

1https://www.lehrerforen.de/thread/52286-familienversicherung-der-kinder/?postID=511882#post511882
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